
Veranstalter und Vertragspartner ist  Dr. Franz Xaver Breu, welcher die Veranstaltun-

gen organisatorisch abwickelt. 

  

Anmeldung und Zahlung 

Die Teilnehmerzahl ist bei sämtlichen Veranstaltungen begrenzt. Die Reihung der 

Teilnehmer erfolgt nach dem Datum des Zahlungseinganges. Bei Gleichrangigkeit 

entscheidet der Veranstalter. 

Anmeldungen sind erst nach vollständigem Zahlungseingang auf dem Tagungskonto 

verbindlich und werden danach schriftlich bestätigt. Sämtliche Überweisungen haben 

spesenfrei für den Veranstalter zu erfolgen. 

  

Storno 

Im Falle einer Stornierung berechnen wir eine Gebühr von 60,- Euro. 

Eine Stornierung ist nur schriftlich möglich, als Zeitpunkt im Sinne der obigen Bestim-

mungen gilt der Tag des Einlangens bei dem Veranstalter. 

Sie erhalten eine schriftliche Stornobestätigung sowie, allenfalls, eine Gutschrift. 

  

Bild– und Tonaufnahmen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, anlässlich der von ihm organisierten Ver-

anstaltungen Fotos, Video– und/oder Tonaufnahmen anzufertigen. Der Teilnehmer 

erklärt seine ausdrückliche Zustimmung, dass solcherart angefertigtes Bild– und Ton-

material durch den Veranstalter zu Werbezwecken, insbesondere im Internet oder in 

Veranstaltungsprogrammen, verwendet werden darf. Ein Ersatzanspruch für eine sol-

che Nutzung ist ausgeschlossen. 

  

Programmänderungen 

Sachlich begründete Änderungen des Programms der jeweiligen Veranstaltung (z.B. 

hinsichtlich der Referenten), insbesondere in Folge unvorhersehbarer Ereignisse 

oder höherer Gewalt, bleiben dem Veranstalter, unter Wahrung des Kernthemas, vor-

behalten. Ersatzansprüche sind diesfalls ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich die jederzeitige Änderung des Programms (insbeson-

dere zeitliche Abfolge) oder die Verlegung der Veranstaltungsräumlichkeiten vor. 

Ersatzansprüche sind diesfalls ausgeschlossen, sofern der Charakter der Veranstal-

tung und deren Umfang im Wesentlichen gewahrt bleibt. Der Veranstalter behält sich 

weiters die ersatzlose Absage von Programmpunkten oder der gesamten Veranstal-

tung, insbesondere aufgrund von Verhinderung von Referenten, auch kurzfristig, vor. 

Diesfalls wird, je nach dem Umfang der Absage, die bereits entrichtete Teilnahmege-



bühr nach Umfang der Absage und Relevanz aliquot oder zur Gänze rückerstattet. 

  

Haftungsausschluss 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen sowie deren Rahmenprogramm erfolgt auf 

eigene Gefahr. Jegliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die einem Teilneh-

mer im Zuge der Teilnahme an einer Veranstaltung oder deren Rahmenprogramm 

entstehen, ist ausgeschlossen. Satz– und Druckfehler vorbehalten. 

  

Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist Miesbach. Ausschließlicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten 

aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das sachlich zuständige Gericht 

für Miesbach. 

 


